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Sozialversicherung

Alle Personen, die als Arbeiter oder Angestellte gegen Entgelt beschäftigt sind, sind grund-
sätzlich in der Kranken-, Pflege-, Renten-, und Arbeitslosenversicherung versicherungs-
pflichtig.

Mögliche Ausnahmen (exemplarische Aufzählung)

Ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH (Achtung: Statusanfrage), der mindestens
über 50 % des Stammkapitals verfügt oder aufgrund besonderer Vereinbarung im Gesell-
schaftsvertrag die Beschlüsse der anderen Gesellschafter verhindern kann, ist sozialversi-
cherungsfrei.

Übersteigt das Arbeitsentgelt eines Arbeitnehmers eine gewisse Höhe und an drei aufeinan-
derfolgenden Jahren (Jahresentgeltgrenze), ist dieser in der gesetzlichen Krankenkasse ver-
sicherungsfrei und kann sich freiwillig weiter versichern. Wird die Beitragsbemessungsgren-
ze in der gesetzlichen Rentenversicherung oder auch in der gesetzlichen Arbeitslosenversi-
cherung überschritten, werden die Beiträge nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze berech-
net und abgeführt.

Sobald Arbeitnehmer beschäftigt werden, muss dies bei der zuständigen Berufsgenossen-
schaft angezeigt werden.

Geringfügig Beschäftigte siehe Seite 3

Kurzfristige Beschäftigungen siehe Seite 4
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Lohnsteuerkarte

Die Lohnsteuerkarte ist beim Arbeitgeber bei Beginn einer Beschäftigung, sowie zum Anfang
eines jeden Jahres abzugeben.

Die Lohnsteuerkarte wird von der Gemeinde des Wohnortes ausgestellt und gibt Auskunft,
wie das Gehalt oder der Lohn versteuert wird.

Bedeutung der Steuerklassen:

1 = ledig, verwitwet, eventuell auch mit Kind
2 = ledig, alleinerziehend, mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren und nicht mit

einer erwachsenen Person zusammenwohnend
3 = verheiratet und der Ehepartner hat die Steuerklasse 5
4 = verheiratet und der Ehepartner hat die Steuerklasse 4
5 = verheiratet und der Ehepartner hat die Steuerklasse 3
6 = zweite Steuerkarte oder bei Nichtvorlage der Lohnsteuerkarte

Die Religionszugehörigkeit wird zur Berechnung der Kirchensteuer eingetragen.

Die Anzahl der Kinder ist für die Berechnung der Kirchensteuer und des Solidaritätszuschla-
ges von Bedeutung.

Änderungen bzgl. der Steuerklasse, Kinder und Religion werden immer von der Gemeinde
vorgenommen.

Freibeträge oder Hinzurechnungsbeträge werden immer mit einem Antrag (Steuerformular)
beim zuständigen Finanzamt beantragt.

Die Lohnsteuerkarte ist nicht mehr an den Arbeitnehmer zurückzugeben. Stattdessen wird
am Ende des Kalenderjahres eine Lohnsteuerbescheinigung erstellt und an den Arbeitneh-
mer weitergeleitet.

Ausnahme:

Bei einem Arbeitgeber-Wechsel erhält der Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte zurück und
eine Lohnsteuerbescheinigung für das beendete Arbeitsverhältnis.
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Geringfügig Beschäftigte / Minijob

Meistens regelmäßig, Dauerbeschäftigung
• nicht mehr als 400 € pro Monat.

Zur  sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung von Aushilfen:

Der Arbeitgeber (AG) muss auf den Auszahlungsbetrag an den Mitarbeiter (MA)

• 15 % pauschale Rentenversicherung (RV) und
• 13 % pauschale Krankenversicherung (KV)
•   2 % pauschale Lohnsteuer (LST) abführen.
• Umlage 1 und 2
• Insolvenzumlage

Ist der MA privat oder freiwillig krankenversichert, so braucht der AG keine pauschale KV
(13 %) zahlen. Hierzu muss der Nachweis der privaten KV erbracht werden.

Gezahlt werden die pauschalen Beiträge immer an die Bundesknappschaft. Eine Aushilfe
muss immer an die Bundesknappschaft mit der Rentenversicherungsnummer gemeldet wer-
den. Hierbei entsteht aber kein Krankenversicherungsschutz!

Werden pauschale Beiträge zur Rentenversicherung in Höhe von 15 % vom Arbeitgeber
abgeführt, wird ein beschränkter Rentenanspruch erworben. Dieser kann durch freiwillige
Zuzahlung des MA auf zusätzliche Ansprüche, wie Rehabilitationsleistung und Erwerbsunfä-
higkeitsrente (MA die vor dem 1.1.1961 geboren sind) aufgestockt werden.
Die freiwillige Zuzahlung beträgt z.Z.4,9 % (19,9 % abzgl. 15 %).

Werden zwei oder mehrere Beschäftigungen von einem MA bei verschiedenen AG ausge-
übt, muss geprüft werden, ob Sozialversicherungspflichtig besteht.
Hier haftet auch immer der Arbeitgeber, wenn keine schriftliche Erklärung des Sachverhalts
vom Mitarbeiter vorliegt.

Im Steuerrecht gelten die folgenden Voraussetzungen:

• mit Steuerkarte
• oder pauschal 2% LST an die Bundesknappschaft
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Kurzfristig Beschäftigte

Im Gegensatz zu geringfügig Beschäftigten werden kurzfristige Beschäftigungen befristet
abgeschlossen und sind in der Regel sozialversicherungsfrei.

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung für eine Zeitdauer ausgeübt
wird, die im Laufe eines Kalenderjahres seit ihrem Beginn auf nicht mehr als zwei Monate
oder insgesamt 50 Arbeitstage nach ihrer Eigenart  oder  vertraglich begrenzt ist.

Außerdem darf der Beschäftigte nicht dem Arbeitsmarkt (arbeitslos gemeldet, unabhängig ob
Arbeitslosengeld gezahlt wird) zur Verfügung stehen.

Der an kurzfristig beschäftigte Arbeitnehmer gezahlte Arbeitslohn ist lohnsteuerpflichtig. Der
Lohnsteuerabzug richtet sich nach den Merkmalen der vorgelegten Lohnsteuerkarte. Der
Arbeitgeber kann aber auch auf die Vorlage der Lohnsteuerkarte verzichten und den Ar-
beitslohn zu seinen Lasten pauschal versteuern (25 % Lohnsteuer). Handelt es sich hierbei
um eine geringfügige Beschäftigung, wenn monatlich Euro 400,- nicht überschritten werden,
ist der Arbeitslohn mit 2 % Pauschalsteuer zu versteuern und die pauschalen Sozialversiche-
rungsabgaben zu entrichten.

Beispiele für eine kurzfristige Beschäftigung sind:

• Aushilfe im Schlussverkauf
• Urlaubsvertretung
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Studenten

Studenten sind grundsätzlich Arbeitnehmer. Ihr Arbeitslohn unterliegt deshalb dem
Lohnsteuerabzug nach den allgemeinen Grundsätzen.

Grundsätzlich besteht in der gesetzlichen Krankenversicherung sowie in der gesetzlichen
Pflegeversicherung Versicherungspflicht. Diese wird von dem Studenten selber getragen,
dem sogenannten Studententarif, wenn dieser nicht noch familienversichert ist.

In der Rentenversicherung kann Versicherungsfreiheit nur eintreten, wenn es sich um eine
geringfügige Beschäftigung handelt. Ansonsten ist der hälftige Beitrag vom Arbeitnehmer
und Arbeitgeber zu berechnen und abzuführen.

Die Versicherungspflicht beginnt mit Beginn des Semesters. Sofern die Einschreibung erst
nach Beginn des Semesters erfolgt, beginnt die Versicherungspflicht mit der Einschreibung.

Sie endet grundsätzlich einen Monat nach Ablauf des Semesters, für das sich der Student
zuletzt eingeschrieben hat.

Wird ein Student während seines Semesters weniger als 20 Stunden in der Woche beschäf-
tigt, besteht in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung Versicherungsfreiheit.

Wird die Beschäftigung allerdings an mehr als 20 Stunden in der Woche ausgeübt, tritt Ver-
sicherungspflicht in der Kranken-. Pflege- und Arbeitslosenversicherung ein.

Versicherungsfreiheit in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung kann im Ein-
zelfall dann noch bestehen, wenn die Beschäftigung an mehr als 20 Stunden in der Woche
ausgeübt wird. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn die Beschäftigung überwiegend an Wo-
chenenden oder während der Semesterferien ausgeübt wird.
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Kündigungsfristen

Die gesetzlichen Kündigungsfristen sind bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber gestaf-
felt nach der Beschäftigungsdauer:

• unter 2 Jahren 4 Wochen zum 15. oder Monatsende
• nach 2 Jahren 1 Monat  zum Monatsende
• nach 5 Jahren 2 Monate zum Monatsende
• nach 8 Jahren 3 Monate zum Monatsende
• nach 10 Jahren 4 Monate zum Monatsende
• nach 12 Jahren 5 Monate zum Monatsende
• nach 15 Jahren 6 Monate zum Monatsende
• nach 20 Jahren   7 Monate zum Monatsende

Während der Probezeit (max. 6 Monate) beträgt die Kündigungsfrist 2 Wochen von einem
auf den anderen Tag (§ 622 Abs. 3 BGB).

Die verlängerten Kündigungsfristen (nach zwei Beschäftigungsjahren) gelten nur für die ar-
beitgeberseitige Kündigung (§ 622 Abs.1 BGB). Der Arbeitnehmer braucht, auch nach länge-
rer Beschäftigungszeit, nur eine Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. oder Monatsende
einzuhalten.

Die gesetzlichen Kündigungsfristen können auf Grund von Tarifverträgen der einzelnen
Branchen abweichen. Sie können zudem durch einzelvertragliche Regelungen verändert
sein.

Fristlose Kündigungen dürfen nur bei schwerwiegendem Vertragsbruch angewendet werden.
Vertragsbruch könnte z.B. sein, wenn der Arbeitnehmer die Arbeit grundlos einstellt oder sie
nicht (mehr) aufnimmt.

Seit dem 1.05.2000 ist die Kündigung in Schriftform vorgeschrieben (§ 623 BGB), d.h. aus
Beweisgründen dürfen sie nicht mehr mündlich ausgesprochen werden.

Beim Aufhebungsvertrag sowie bei einem befristeten Arbeitsvertrag bestimmen beide Par-
teien das Ende des Anstellungsverhältnisses.
Demgegenüber ist die Kündigung immer eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklä-
rung.

Bestimmte Arbeitnehmergruppen, wie z.B. Schwangere, Schwerbehinderte, Betriebsratsmit-
glieder genießen einen besonderen Kündigungsschutz.
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Abfindungen

Abfindungen, die wegen einer vom Arbeitgeber veranlassten oder gerichtlich ausgesproche-
nen Kündigung gezahlt werden (sachlicher Zusammenhang), sind steuerpflichtig.

Sozialversicherungsfrei sind:

- Abfindungen , wenn sie wegen Beendigung des Dienstverhältnisses als Entschädigung
gewährt werden.

Abfindung und Arbeitslosengeld:

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht, wenn der Arbeitslose aufgrund der Beendigung des
Dienstverhältnisses eine Abfindung erhalten hat und das Arbeitsverhältnis ohne Einhalten
der ordentlichen Kündigungsfrist beendet wurde.
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Krankheitsfall

1. Insbesondere für kleinere und mittlere Betriebe stellen die Aufwendungen für die Ent-
geltfortzahlung ihrer Arbeitnehmer nicht selten eine erhebliche finanzielle Belastung
dar. Deshalb wurden gesetzliche Ausgleichskassen geschaffen, um die mit der Ent-
geltfortzahlung verbundenen Belastungen des Arbeitgebers durch das Umlageverfah-
ren aufzufangen.

2. Man unterscheidet zwischen zwei Verfahren:
Umlageverfahren U1 und  Umlageverfahren U2.

3. Betriebe, die nicht mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigen, nehmen am Umlagever-
fahren U1 teil. Das Umlageverfahren U2 gibt es für alle Unternehmen mit Mitarbei-
tern.

Berechnungsgrundlage bei dem Umlageverfahren U1 ist das Arbeitsentgelt aller Arbeitneh-
mer, die sozialversicherungspflichtig sind, und Auszubildende bis zur Beitragsbemessungs-
grenze der Rentenversicherung. Im Krankheitsfall des Arbeitnehmers kann auf Antrag des
Arbeitgebers ein Teil des Arbeitsentgeltes erstattet werden. Erstattet werden ca. 40 % bis 80
% der erstattungsfähigen Aufwendungen vom 1. -42. Tag.

Bei dem Umlageverfahren U2 ist das Arbeitsentgelt aller Mitarbeiter außer Gesellschafter-
Geschäftsführer maßgebend.

Der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld wird zu 100 % von der Krankenkasse erstattet.

Es ist gesetzlich geregelt, dass Arbeitnehmer, die wegen Krankheit vom Arzt arbeitsunfähig
geschrieben wurden, Anspruch auf Lohnfortzahlung haben. Dieser Anspruch besteht für
sechs Wochen bei gleicher Krankheit innerhalb eines Jahres.

Ab dem 43. Krankheitstag (bei gleicher Krankheit) übernimmt dann die für den Arbeitnehmer
zuständige Krankenkasse das so genannte Krankengeld.

Seite 8



Mutterschutz / Mutterschaftsgeld

Schwangere sollen dem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft und den mutmaßlichen Tag der
Entbindung mitteilen, sobald ihr Zustand bekannt ist.

Werdende Mütter dürfen in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung nicht beschäftigt
werden, es sei denn, dass die Schwangere sich zur Arbeitsleistung ausdrücklich und jeder-
zeit widerruflich bereit erklärt.

Mütter dürfen bis zum Ablauf der 8. Woche nach der Entbindung nicht beschäftigt werden
(absolutes Beschäftigungsverbot).

Während dieser Schutzfristen erhalten Frauen Mutterschaftsgeld in Höhe von € 13,- / Tag
von der Krankenkasse, zusätzlich erhalten Sie vom Arbeitgeber einen Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld. Dieser Zuschuss ermittelt sich aus dem Mutterschaftsgeld, dass die Arbeitneh-
merin von der Krankenkasse erhält und dem Differenzbetrag zu Ihrem ursprünglichen Netto-
gehalt (Durchschnitt der letzten drei Monaten vor der Entbindung). Dieser Zuschuss wird
dem Arbeitgeber zu 100 % durch das Umlageverfahren 2 erstattet.

Während der Erziehungszeit wird kein Gehalt gezahlt.
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Erläuterungen zur Abrechnung

1. Persönliche Angaben

In der Kopfzeile sind alle persönlichen Daten, wie z.B. Geburtsdatum, Eintritt in die Fir-
ma, Personalnummer etc. enthalten.

2. Statistische Werte

Hier gibt es die Möglichkeit verschiedene Statistiken zu erstellen und fortzuführen. (Ur-
laubskartei, Durchschnittsstundenlohn, Arbeitgeber – Anteile zur Sozialversicherung mo-
natlich und kumuliert)

3. Gehälter und andere Lohnarten

Die einzelnen Lohnarten, sowie weitere Bezüge werden hier aufgeführt.

In den Spalten „St“, „SV“, „GB“  ist die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche
Behandlung der jeweiligen Lohnarten geschlüsselt und legt somit fest, welche Abzüge
jeweils vorzunehmen sind.

Die häufigsten Kürzel sind:

L = Laufender Bezug
Dies bedeutet, dass die Lohnart steuer- und sozialversicherungspflichtig (KV, RV, AV,
PV) ist.
z.B. Gehalt, Lohn, Überstunden, Provisionen,  Arbeitgeberzuschuss zum VL-Vertrag

Zu den laufenden Bezügen gehören auch Sachbezüge die dem Arbeitnehmer aus dem
Dienstverhältnis zufließen. Es handelt sich um Zuwendungen, die zwar Bestandteil des
Gesamtlohns sind, aber nicht unbedingt ausgezahlt werden (geldwerter Vorteil).

Zu den häufigsten Sachbezügen gehören:
- PKW
- Fahrten Wohnung - Arbeit
- Dienst- oder Werkswohnung
- Telefon
- Mahlzeitenzuschüsse
- Zinsersparnisse
- Bezug von Waren und Dienstleistungen
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Sachbezüge müssen mit dem rechtlichen oder amtlich ermittelten Wert wie Arbeitslohn
behandelt werden. Dieses dient lediglich zur Ermittlung der Steuer und Sozialversiche-
rung.

Der Sachbezug wird wieder vor dem Auszahlungsbetrag abgezogen, da er eben nur der
Ermittlung der gesetzlichen Abzüge dient und nicht zur Auszahlung kommt.

P = Pauschalierung
Die Lohnart wird nicht dem persönlichen Steuersatz unterworfen, sondern wird pauschal
versteuert. Diese Pauschalsteuer wird entweder vom Arbeitgeber oder vom Arbeitneh-
mer getragen. Hierbei kommt es auf die jeweilige Lohnart und Vereinbarung zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer an. Außerdem werden pauschal versteuerte Beträge u. a.
sozialversicherungsfrei behandelt z. B. Fahrgeld zwischen Wohnung - Arbeit (0,30 € x
Kilometer /eine Fahrt x 15Tage/pro Monat)

F = Frei
Bedeutet steuer- und sozialversicherungsfrei.
Z. B.: Verpflegungsmehraufwand (Spesen), wenn diese bis zu den gesetzlichen Höchst-
grenzen gewährt werden.

4. Steuer / Sozialversicherung

In diesen Zeilen werden die monatlichen Abzüge einzeln aufgeführt.

Das Gesamtbrutto kann vom Steuerbrutto oder Sozialversicherungsbrutto abweichen,
z. B. bei steuer- und sozialversicherungsfreien Bezügen oder pauschal besteuerte Bezü-
ge.
Zudem gibt es Höchstgrenzen bei der Sozialversicherung von denen die Beiträge be-
rechnet werden.
Die Beitragsbemessungsgrenzen werden jährlich neu festgesetzt.

Das Steuerbrutto unterliegt den Angaben der Steuerkarte.

5. Netto-Bezüge/Netto-Abzüge

In den Netto- Be- und Abzügen werden die Beträge, die nicht zur Auszahlung kommen,
abgezogen z. B.:

- der vom Arbeitgeber überwiesene VL-Betrag an das jeweilige Institut
- Sachbezüge (sonst würde der zur Verfügung gestellte PKW -im Wert- auch ausgezahlt

werden)
- Vorschusszahlungen
- Krankenversicherung bei freiwilliger Versicherung
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Ist ein Arbeitnehmer freiwillig (nicht gesetzlich verpflichtet) versichert, wird hier der Ar-
beitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung hinzu addiert und wenn der Arbeit-
nehmer es wünscht (nur bei AOK und gesetzlichen Ersatzkassen möglich), der Gesamt-
betrag des Beitrages abgezogen und an die zuständige Krankenkasse weitergeleitet.

6. Verdienstbescheinigung

Jede Lohn- und Gehaltsabrechnung enthält eine Verdienstbescheinigung. Hier sind alle
kumulierten Werte des Jahres und des jetzigen Arbeitgebers zusammengefasst und be-
scheinigt.
Ende des Kalenderjahres oder bei Austritt sind die Beträge auch auf der Lohnsteuerbe-
scheinigung aufgeführt.
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